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Wie bewirtschafte ich eine FFH-Wiese? 
Was sind FFH-Wiesen? 

 Bestimmte Grünlandtypen sind nach der Fauna-
Flora-Habitat-(FFH-)Richtlinie geschützt, hierzu zäh-
len Magere Flachland- und Berg-Mähwiesen
("FFH-Wiesen" = typische "bunte" Heuwiesen)

 Die FFH-Wiesen sind besonders artenreich.
Das Land trägt europaweit eine besondere Verant-
wortung für den Erhalt dieser FFH-Wiesen

 Nach Naturschutzrecht darf sich der Zustand aller
FFH-Lebensräume innerhalb und außerhalb der
FFH-Gebiete nicht verschlechtern

 Die erhebliche Beeinträchtigung von FFH-
Lebensräumen in FFH-Gebieten wird zudem nach
Cross Compliance sanktioniert

Bewirtschaftungsempfehlungen

 Nutzung
 Meist kann die bisherige Nutzung fortgesetzt werden, wenn die FFH-

Mähwiesen dadurch nicht erheblich beeinträchtigt werden:
− ein bis zwei Schnitte  
− erster Schnitt: frühestens zur Blüte der bestandsbildenden Gräser  

(je nach Standort Anfang - Ende Juni) 

 Beweidung der Fläche:
− nur, wenn dadurch keine Verschlechterung (Artenverarmung) erfolgt 
− kurze Nachbeweidung im Herbst in der Regel möglich 
− Abstimmung mit der unteren Naturschutz- bzw. Landwirtschaftsbe-

hörde empfohlen. 

 Düngung

Festmist 
 bis zu 100 dt/ha

 Herbstausbringung

Gülle  
 bis zu 20 m³/ha verdünnte Gülle

(TS-Gehalt etwa 5 %) 

 nicht zum ersten Aufwuchs

Mineraldünger 
 bis zu  35 kg P2O5/ha

und 120 kg K2O/ha 

 Kein mineralischer Stickstoff!

Wie oft düngen? 
Berg-Mähwiesen: alle 3 Jahre 

Flachland-Mähwiesen: alle 2 Jahre

 Düngung mit Gärresten nur bei Vorliegen von Untersuchungsergebnissen und nach Rücksprache mit der
unteren Landwirtschaftsbehörde.

 In Einzelfällen kann auch eine noch extensivere Nutzung erforderlich sein.

 Bei Abweichung von den Bewirtschaftungsempfehlungen wird eine Abstimmung mit unterer Naturschutzbe-
hörde bzw. unterer Landwirtschaftsbehörde (Landratsamt oder in den Stadtkreisen die Gemeinden) empfoh-
len. Das FFH-Grünland darf durch die Bewirtschaftungsweise nicht erheblich beeinträchtigt werden.

oder oder

Infoblatt Natura 2000



 

Wo liegen FFH-Wiesen? 
 Die genaue Lage von FFH-Grünland innerhalb der FFH-Gebiete wurde kartiert. Außerhalb der FFH-

Gebiete erfolgt die Kartierung schrittweise. Die Kartierung wird regelmäßig ergänzt und aktualisiert, bei-
spielsweise im Rahmen der Erstellung der Managementpläne für FFH-Gebiete und der Aktualisierung 
der Offenland-Biotopkartierung. 2019 soll die Offenland-Biotopkartierung im Main-Tauber-Kreis, Enz-
kreis, Stadtkreis Pforzheim und Teilen des Kreises Waldshut aktualisiert werden. 

 Nur das kartierte FFH-Grünland ist im Flurstücksinfo zum GA aufgelistet. Auch noch nicht kartiertes
FFH-Grünland sowie FFH-Grünlandverlustflächen müssen jedoch entsprechend bewirtschaftet bezie-
hungsweise wiederhergestellt werden. In FIONA ist das kartierte FFH-Grünland und eine Kulisse der 
verloren gegangenen FFH-Mähwiesen dargestellt. Weitere Auskünfte erteilen die unteren Naturschutz-
und Landwirtschaftsbehörden. 

Welche Fördermöglichkeiten gibt es? 

FAKT 
 Gefördert wird Grünland innerhalb und auch außerhalb von FFH-Gebieten, wenn es als „Magere

Flachland-Mähwiese“ oder „Berg-Mähwiese“ kartiert wurde: 

 Förderung über FAKT B5/B6 möglich. 

 Ausgleichsleistungen:

− Extensive Nutzung von FFH-Grünland (B5) 280 Euro je ha  

− Zusätzlich Messerbalkenschnitt (B6)    50 Euro je ha 

 Antragstellung:
Beachten Sie hierzu zusätzlich die entsprechenden Erläuterungen zum Gemeinsamen Antrag.

Landschaftspflegerichtlinie (LPR) 
 Liegen in Einzelfällen weitergehende naturschutzfachliche Anforderungen vor (z.B. zum Schutz be-

stimmter Tierarten), ist der Abschluss von Verträgen nach LPR möglich. Ausgleichsleistungen richten 
sich nach den vereinbarten Bewirtschaftungsauflagen. LPR-Verträge werden zwischen unterer Natur-
schutz- bzw. Landwirtschaftsbehörde und Bewirtschafter vereinbart. 
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Achtung! 
Auch dann, wenn keine Förderung über FAKT oder LPR beantragt wird 

 dürfen alle FFH-Lebensräume nicht verschlechtert werden

wird die erhebliche Beeinträchtigung von FFH-Lebensräumen innerhalb der FFH-Gebiete zusätz-
lich nach Cross Compliance sanktioniert, wenn staatliche Ausgleichszahlungen beantragt werden


